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Müssen Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften an Abschiebungen mitwirken?

Straf- und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen im Kontext von Aufenthaltsbeendigungen
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l. Einleitung

Im ersten Halbjahr 2017 rrurden 15.709 Menschen aus

Deutschiand abgeschoben.r Das am Zg.luli 2017 in Kraft
getretene »Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausrei-
sepflicht« soll Ätrschiebungen in das Herkunftsland nach
einem erfolglosen Asylverfahren oder Überstellungen in
den für die Durchführung des Asylverfahrens zuständi-
gen Staat im Rahmen des Dublin-Verfahrens erieichtern.2
Dadurch könnte sich die Zahl von zwangsweisen Rück-
führungen künftig noch erhöhen.

Ein Teil der Personen, die abgeschoben rverden sollen,
ieben in Aufaahmeeinrichturigen, die von den Bundes-
ländern geschaffen r,verden (§aa AsylG), oder - lyenn sie

schon bzw. noch3 auf die Kommunen verteilt wurden - in
Gemeinschaftsunterkünilen (§ 53 Asylc).

* I)r'. Barbara l\reiser ist als Juristin beirr Caritasyerband lür die Diöze-
se Osnabrück e, \{ titig,

t ilie Zahl umfasst Abschiebungen und Überstellung inr Rirhr-nen cies

Dublin-\Ieriäl'rrens, r'gl. Antworl der Bundesregierung iruf die Kleine
Änfrage der Äbgeorclneten Ulla Jelpke, Frank'Iernpel, Ser,irn Da§rlelen,
r.;eiteiel Abgeortlneter und der Fraktion Die Linke, Äbschieb-ungen

rund Ausieisen iil ersten Halbjahr 2017, BT-Drs. i8/13218 vom l. Au-
gust 2017.

r \rgl. Gesetzesbegr'ündung, in: Ilundesrats-Drs. 179 I 17 vorn 23.2.20 17,

s. 1.

: Nacir deni seit r'Iitte 2017 neu gellelden \\47 Abs. 1b Äs1,lG köunen
die einzelnen Rundesländer jetzt regeln, dass Asylsuchende tuter be-
stimnlter Yoraussetzungen bis zu zl'el Jalrre in Äufnahmeeinrichtun-
gen bleibec rniissen,
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Betreiber dieser Eiirrichtungen sind das Land oclel tiie
Kommune selbst oder ein nichtstaatlicher Akteur rr-ie eir-t

Wohlfahrtsr.erband oder ein Unternehmen. In dreser.r

Fäl1en schließt das Land oder die Kommuire einen soge-

nannten Betreibervertrag ab.=

Personen, die in diesen Einrichtungen beschäftigt sind,
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sorvie atrdere IIit-
arbeitende, 'rr.erden also zr-riiehilend mit der Situation
konfrontiert, däss Bervohuerinnen oder Beu,ohner abge-
schoben \rerden oder dass dies r.orbereitet rvird. Daher
müssen sie Antlvorten auf konkrete Fragen {inden: }lüs-
sen rvir der Poiizer Zutritt zu der Unterkunft gerr,ähren, sie

zu den Personen fähren und ihnen Einsicht in Unterlaqen
getr,ähren?

In einem Positionspapier zur Sozialen Arbeit rrit Ge-
flüchteten in Gemeinschaftsunterkünften,,r.ird beschrie-
ben, dass l,on Sozialarbeiterinneir und Sozialartreiter vie-
lerorts envartet rvird,

, [...1 dass sie >Amtshilfe, ftir die Polizei leisten, {n-
gaben zu vermuteten Herkunftsländern machen,

[...], Adressen yon untergetauchten Bel'ohner.-in-
nen \r,eiterleiten.«l

Diese Errgartungshaltrurg kommt auch in der Äntrrort
des Hamburger Senats auf eine Anfrage z,-rm Themur ,'-{b-

schiebungen: \{ielche Ro11e spieien Sozialarbeiter'. -inner.r

der Unterkünfteu zum Ausdruck:

»Dabei sind die lr,lltart,eiterinnen und r\,litarbeiter
der im behördliciren Auftrag tätigen Unterkunits-
betreiber im Rahrnen des bestehenden Auftraqs-
beziehun gsx,eise Vertragsr.erhältn isses verpflicl-rtet,

i...] die erforcieriichen N1aßnahmen der zuständr-
gerl Behörde zur Durchführung ihler gesetzlicher:
Aufgaben zu ermöglicilen. Dies gilt auch im Zusam-

t Vgl. N{,,rster,.,ertrag des Landes Berliir »über den Beiriei. ::i,.l L'l-
terkunli und die Betreüung der dort rvohnelden Fji:;i:ri::::; l:nd
As;'lbeu,erberinnen und Äs1.1beu'e.ber (13eIreihei',tr-.::: Sr:rnd

24.6.20 16, abrufbar bei r*rv.lluechtlingsraL-berlin.de .i:r:=: - e : :iz -

gebring/Ulterkunft - Lager oder Wohtungu.
5 Initiative Hochschrillehrercier zu Sozialer Arbeit in Ge:::er::,;iir:ä:-

r.rnterkiinjlel, Posiiionspairier: Soziale ;\rbeit rnit Gei;-Ir:t;r il
Gemeinschaltsunterkünften. Plofessro:relle Stzrr.idard: i:-ra sLrz:ilipoli-
tische Basis, Berliir 2016, S. -5, abrufbai bei rllx..iluecl:::lg::ozialar'-
beit.de.
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menhang rnit Abschiebungen. Dazu sind bei Bedarf
die Schlüssel zu tibergeben und es ist [...] davon
abzusehen, dem Ausländer den Termin der Abschie-
bung anzukündigen.n6

Neben der berufsethischen Dimension (r.gl. 1I.3.) stelit
sich hier die Frage nach den rechtlicircn Ralrnenbedingun-
gen derTätigkeit i.n einer oben genannten Unterkunft. Da-
bei geht es zum einen um mögliche arbeitsrechtliche Ver-
pflichtungen der Beschäftigten (r,gi. Ii.) und zum anderen
um eine mögliche Strafbarkeit (r'gl. IIL). Bei der l(lärung
dieser Punkte kommt es auch entscheidend darauf an,

ob bestimrnte Vorgaben von Einrichtungsbetreibern a1s

Arbeitgeber arbeitsrechtlich verbindlicä sind bzrr.. ob das

Handeln der Behörde bzw. der Polizei rechtmäf3ig ist.

ll. Arbeitsrechtliche Verpflichtungen von
Beschäftigten in Flüchtlingsunterkünften

Der Betreiber einer Aufnahmeeinrichtung oder einer
Gemeinschaftsunterkun{t kann Arbeitsverträge mit ein-
zeinen Personen abschiießen, die die verschiedenen Tä-
tigkeiten in der Einrichtung u,ie Vertaltung, soziale Be-
ratung und Betreuung, Sicherheitsdienst etc. übernehmen
sollen.; Er kann aber auch einen anderen Träger rnit der
Durchführung eines bestimmten Tätigkeitsbereichs be-
auftragen, beispielsneise einen rÄrohlfahrtsverband mit
der Übernahme der sozialen Beratung und Betrer"rung,
der dann seine eigenen Arbeitnehmenden in der Einrich-
tung einsetzt.

Sor+.eit nicht ein bestimmter Berufs- oder Studienab-
schluss für bestimmte Arbeitsfelder gesetzlich vorge-
schrieben ist, bestimmt der Betreiber bzrg der von ihm
beauftragte Träger vor der Einstellung, ob und y,elche be-

rufliche Qualifkation er für eine bestimmte Tätigkeit vo-
raussetzt. In der Praxis rvird für eine Tätigkeit im Bereich
der sozialen Beratung und Betreuung in Einrichtungen
häufig eine Qualifikation a1s Sozialarbeiterlin, Sozialpäd-
agogelin bzrr eine vergleichbare Ausbildung erlr.artet.

In dem jerveiligen Arbeitsr.ertrag muss eine kurze Be-
schreibung der zu leistenden Tätigkeit enthaiten sein.s

Sollte ein Arbeitsr,,ertrag selbst gegen zlvingende gesetz-
liche \rorgaben r,'erstoßen, z. B. eine Verpflichtung ent-

AutllJort des Senats der Bürgerschaft der Freien und Härsestadt Ham-
burg auf die Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Christiane
Schneider (DIE LINKE), Drucksache 21l6772,yom 17.1 i.2016, S. 1.

\rg1. I.{usterr.eltrag Flüchtlingsunterbringung des Landes Berlin,
l.eishrngs- und Qualitätsbeschr-eibrurg (Anlage 1), a,a.O. (Fn.4).

§ 2 Atrs. i, S. I Nr.5 NachrvG (Gesetz über den Nachl:els der für ein
Arbeitsr.erhältnis geitenden lesentlichen Beclingturgen - Naclnteis-
gesetz).

halten, die zu einem Bruch der Scliweigepflicht führt, ist
diese Vereiubarung nichtig.'

Enthäit der Arbeitsvertrag selbst Verpflichtungen, die
künftige Beschäftigte als nicht zurnutbar (»ur-rbillig«)

empfinden, da sie zu einerl Gen issenskonflikt führ-en

würden, sclilte das Steilenangebot nicht ohne Weiteres
angenommen lverden. Denn eine spätere Berufung auf
die Unbilligkeit einer im Arbeitsr..ertrag geregelten Ver-

pflichtung scheidet aus, \venn dem Vertrag insgesamt zu-

gestimmt iwrrde (vgl. II.3.).to
Ln Regelfall enthält der Arbeitsvertrag aber keine de-

taillierte Auflistung der zu übernehmenden Aufgaben.

Daher steilt sich die Frage, zu rvelchen konkreten Tätig-
keiten Arbeitgebende die Beschäftigten irn Rahmen itr-
res Weisuttgsrechts verpflichten können. Grundsätzlich
dürfen Arbeitgebende durch Weisungen unter anderem
den inhalt der Arbeitsleistung in einem angemessenen

Rahmen (»nach billigem Ermessen,.) näher bestimmen,
so\veit die Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeits-
vertrag, Bestimrnungen einer Betriebsvereinbarung, eines

anwendbaren Tarifuertrages oder gesetzliche \torschriften
festgelegt sind (5\ i06 S. 1 GervO).

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Weisungen a;-
beitsrechtliclt unwirksam sind, rvenn sie gegen geltendes
Recht (vgl. II.1.), gegen den Arbeitsvertrag bzrv. gegen

eine Betriebsrrereinbarung oder einen Tarifuertrag ver-
stoßen (vgl. Ii.2.) oder rvenn sie unbillig sind (r.g1. II.3.).
Ist dies der Fail, müssen lVeisungen nicht befolgt rverden.
Die Beschäftigten tragen alierdings das Risiko, dass das

Arbeitsgericht zu einer anderen Bervertung eine r Weisung
kommen könnte und sie dann ihre arbeitsrechtliche Ver-
pflichtung nicht erfüllt haben, rvas unter Umständen zu

einer Abmahnung lveger ubeharrlicher Arbeitsvenrreige-
rungo führen kann.'r

1. MöglicherVerstoß von Weisungen gegen gelten-
des Recht

a) StraJbarkeit der verlangten Handhtng

Weisungen an Mitarbeitende, die schriftlich oder mün<i-
lich erfolgen können, sind unrvirksam und damit unver-
bindiich, rvenn damit Handlungen veriangt lverden, mit
denen sich die Beschäftigten stralbar machen können.i2
\{enn sfaaflich anerkannte Sozialarbeiterinnen/-päda-
goginnen und Sozialarbeiteri-pädagogell ein frerndes

e Vgl. \\i05 S. I Gers0 (Gerverbeardnung), § 134 BGB; näher hierzu sie-

he Preis, Ärbeitsrecht, 5. Äufl. 20i7, Rn. 923; irn Regelfall hat das nicht
die Nichtigkeit des gesanten Ärbeitsvertrags zur Folge, vgl. Rn.969 t-.;

Linck, in: Schaub, Ärbeitsreöts-Handbuch, 15. Aufl. 2015, S.210.
r0 Rinck, in: Tschöpe (Hrsg.), Änl,altshandbuch Arbeitsrecht, 7. Auil-

201 1, s. 457.
rr Preis, Arbeitsrecht,5. Aufl. 2017, Rn.3009,3042ii.
12 Vgl. Preis, a.a,O. (Fn. 11), Rn.71B.
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Beiträge

Geireirnnis, das ihnen anr,ertraut oder sonst bekannt *,ur-
de, unbefugt ,o{t'enbareno, d. h. u,enn sie es einer anderen
Person in irgendeiner Form (mirndlich, schriftlich, durch
Einsichtnahr:re in Unterlagen etc.) mitteilen,rr können
sie sich i\.egen Geheirlnisverrats nach 5\ 203 Abs. 1 SIGB

strafbar rnachen.lr Fremde Gelrcinmisse sind aile Tatsa-

chen, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt
sirrd.tt Eirr Geheimnis i,r,ird anyertraut, tenn sich eine Be-

rr,ohnerin oder ein Bex,ohner an Scir..veigepiliclrtige in de-

ren Eigensch afl als art e rkw t nt e S ozialarbeiierinnen/ -p äd-

agogir-rnen und Sozialarbeiterl-pädagogen rvendet, \r.enn

also die Mitteilung in einem inneren Znsamilenhang mit
der bemflichen Tätigkeit steht.i6 Die Sciru,eigepflicht be-
steirt imrner, rvenn Ar"rfgaben x'ahrgenomlnen r,,,erden, die
eine spezifische Ausbildung erkennen lassen und deren
Erfül1ung ein besonderes \rertrauen in die Verschrviegen-
heit veriangt.li

Ein Geheimnis r.ird sonst bekanirr, wenn es eine

schteigepflichtige Persor: auf andere \'Veise in iunerern
Zusamrnenhang mit der Äusübung des Bemfs erfah-
ren hat.t§ Schl,eigepflichtig sind auch ihre berr.rfsmäIiig
tätigen ,Gehilfen,," und Praktikantinnen und Prakii-
lianten, die zur Vorbereitung auf den Bemf tätig sind
(5\203 Abs.3 S.2 SIGB). Eine gesetzliche Ofibnbßrungs-
pfickt, die das it4itteiien des Geheimnisses recirtfertigt,
besteht vor allem dann, r'enn die Schu,eigepflichtigen
von der Planung bestimmter scilrverer Stra{1aten, etrva

-i\4ord, erlähren haben (5\ 138 StGB).r" Abgesehen r.on

solchen Ausnahrletäl1en dürfen Arbeitgebende sta.at-

!ich cuterkaruie Sozislarbeiterinneit/-oödagoginnen uttd
Sozialarbeiter/-padagogen aber nicht anr.i.eisen, ihr:en
anvertraute Informationen - etna zu \{ro}rnmöglichkei-
ten außeriralb der Unterkunft * an die Ausländerbehörde
oder die Polizei r,eilerzugeben.

Andere }litarbeitende il kommunal- oder landesbe-
triebenen Einrichtungen können die Umsetzung einer
\\reisung hingegen nicht rlit Hinr.r,eis darauf ablehnen,

l-t Kin<ihäriser', Stralgcsetzb,.ich, Lehr'- und P::ariskor.nmei:ta,r, 7. Äuii.
2017, (i203 SIGB, Rn.8.

'i Steher bei r.elbeirtiteten Ängehöri.gen dieser Berul.sgruppen Sacii-

bear-beitelaufgabel im \rordergrund, ei'fahren sie Geheimnisse als

Ärlltsträger (vg1. §203 Abs.2 StGB) uiid rlirriei.r Inlort:ratianen lt:-
nerhaib ihrer ßehörde u'ertergeben; Kargl in Kindhäuser/Neumanul
Paellgen (Hrsg.), Strafgesetzbrich, 4. Äu11. 2013, i\ 203 SiGB, Rn.3.1,

}:t Cieniak/Niehaus, in: Müircl'rner äonrmentar zur:'r SiGB, 3. r\ull. 20i7.
§ 203 S1GB Rn. 16.

r6 Kargl, ir-r: KinCiräuser/Nerirnann/Paeägen, 4. Äut'I. 20i3, ii203 StGB ri
Rir. 13.

r; I-encilrerlEisele il Schönke,/Schröder, Strafgesetzi:ricir,29. Auli.2014,
!t 2C:) SIGB, Rn. L:1.

ir lencknerlEisele, a. a. O. ifn. i7), Rir. 15.
ie Hierl:nter failen Personen, die ilnerhalb <1es benrfliciren l\:irl-ungs-

bereicirs.,'on Schrvelgeptlichtigen arbeiten uld eine sre unterstüizende
'Ilitigkelt ansiiben (Lencliner/Eiseie in SchönkeiSchröder, Stralgesetz'

buch, 29. Äufl, 20i4, § 203 SIGB, Rn.64), nicirl also die ,gleichberecli-
tigie« .lean1iol1egiu, 

clie Diplolnpriiir.gogil ist.
2'i Kargl iir Kindiräuscr/Neunrann/Paellgeir {Hlsg.), Straigesetzbuch. 4.

AuIl. 2013. rs203 StCB, Rr.71.
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dass sie damit rr.egen Verletzung des Sozlalg;f1.1,';;.;-.-;.-i

eine Ordnungslvidrigkeit begehen r-,.ürden. Eine Ii:::'l-
übermittlung zur Erfrlllung auf'enthaltsrechtiichei . t.i-
rnittiungspflichten, ciie fiir öffentliche Steilen 'bei 

cer
Kenntnis eines i1lega1en Aufeirthalt bestehen. isr ntit::ii;h
zu1ässig (5\ 85 Abs,2 Nr.5; § 71 Abs.2 S. i Nr.l; , t SGB ],,
§ 87 Abs.2 ArifenthG).

b ) Unt erst üf ztu t g r e cllt s1\, i dr i ge r 14 aj3 n ahtn e n clrr cl t d.i e

yerlcngte Haitd.lLutg

lm Kontext von tr4aßnahmen zur Äufenthaltsbeendigr.rng
stellt sich vor allem die Frage, ob die Polizei oder die Aus-
länderbehörde die Wohnung oder das Zimmer einer Be-

Ir'ohnerin oder eines Bervohners wteirrgeschränkt betretetr

urrci durchsuchen darf, urn sie oder eine andere Person

ciorl anzutrellen und zul Abschiebung in Gervahrsam
zu nelrmen oder urn etir.a ldentitätspapiere auliuhnden.
Darf sie das nicht, ist elne entsprechende 1\/eisung r.on
Ärt eitgebenden, beispielsrveise das jeu'eilige Zirlmer ai,rf'-

zuschließen, arbeitsrecirtlich nicht r.erbindiich, rreil damit
die Fördernng einer rechtsu, itlrigert behördlichen lIaßno.h-
ne2t verlangt l'ird.

, \ierfa s surtgsrechtlich gesch ützter l\Iohttraun t

Da das Grundgesetz die Unverletzlichkeit einer \\rohnung
schützt (Art.13), darf sie gegen den \'Vil1en der \\bh-
nr.rngsinhai:erin oder des \{ohnungsinhabers von Behör-
den nur aufgrr.rnd einer gesetzlichen odel richterlichen
Eriaubnis betreten oder durchsr-rcl-rt r.erden.

Bei einer Aufnahmeeinrichtung odel Gemein-schafts-

unterkunft ist der Betreiber \{ohnrauminhaber der 1'er-

w*lLwtgs- tmd Gerrcittschaftsräume.I l\Ienn er enischei-
det, dass er mit dem Betreten und l)urchsucl'ren dr-rrch die
Polizei einyerstanden ist, rvird Art. 13 GG nicht tangiert
und es ist keine gesetzliche oder gerichtiiche Erlaubnis
erlbrderlich.r-' Im Betreibervertrag könnten Re geiungen
enthalten sein, in denen sich der Betreiber r"erptlichtet,
den Behörden diesen Zugangeinzuräumen. In dieser.r Fäl-
len ist eine \,Veisung r.on Arbeltgebenden, der Polizel die
f)urchsuchung dieser Räume zu ermögiichen. insou-eit
arbeitsrechtlich r,irksam.

Erne Durci-rsucirung könnte, 1\'eur en Duiciisucirii:.lgsbescl.ilirss er
ibrderiich ist rind nichi vorliegr, einer.: Iiausiiiedensbrtrch (,rii23

StGts) darsteilen, vgl. Schrilir-, ir.r: -\iuncj'ure:: Kon:neltar zum S'rGB,

3. Aufl. 2017, ,ri 123 SIGB, Rn.60.

Heirmann, » \rolistleckrinq oder Durcilsrichung - voiiz.rigsreclrtii-
clie Abgrenzungsfragel r,rn Bei:piei,icl Flüchiliirgsabschrebung",
zÄR 20r7, S.20i-207 i203).

Bö}rre;rzlSietken, Niedersächsi.sches Gesetz iiher die öflentlicire Si

clierhert rinrl Ordirung (Nris. SOG), 9. -r,ufl. 20ii. \:l-l SOG, \r. 1;

Mösili\'Yeiner, in: Neuhä..lser, BeckOK Poirzei Lurd Oi.l:rungsrechi
Nieriersachsen,6. Editiol 20.5,101;. i:l-1 Nds. -qOC. Rr:.l3-.lil: \rG
BLemen, Urleil r'c»rr 13.1.1012 - I ( l6l5,i)E - e:'. l.:e:: iil9-iE;
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Demgegenüber ist der einer Person zugewiesene
Raum in einer Äufnahmeeinrichtung oder einer Ge-
meinschaftsunterkunft deren eigener \üohnrarim im Sin-
ne des Ärt.13 GG, unabhängig davon, ob sie aufgrund
eines ziyilrechtlichen Mietrertrages oder eines öffent-
lich-rechtlichen Rechtsyerhältnisses dort wohnt.?a Auch
bei Mehrbettzimrnern ohne verschließbare Türen beste-
hen regelmäßig keine Anhaltspunkte dafür, dass die Be-
wohnerianen und Bewohner jedem Interessierten Zutritt
gewähren woilen.25

Dle gegenteilige Aullässung; wonach der Betreiber
Wohnungsinhaber auch der von Flüchtlingen bewohnten
Zimmer sei,26 verkennt, das damit die durch Art. 13 GG
geschützte Privatsphäre in einer nicht hinnehmbaren
Weise in das Ermessen der Leitung von solchen Urrter-
künften gestellt wi rd.27

Daher benötigt die Behörde eine gesetzliche oder ge-
richtliche Erlaubnis, u,enn sie den einzelnen Perscnen zu-
gewiesenen Wohnraum betreten oder durchsuchen will.

Da das AufeathG und das sonstige Bundesrecht nicht
regeln, wie eine Abschiebuag durchzuführea ist,?8 ist
Landesrecht maßgeblich. Äls Rechtsgrundlage wird das
Venvaitungsvollstreckungsrecht oder unmittelbar das
Polizeirecht herangezogen, wobei die Abschiebung und
die damit verbundene Iagewahrsamnahme dann ais eine
Maßnahme der Gefahrenabwehr betrachtet wird, weil sie
der Beendigung des illegalen Aufenthalts dient.2e Wird
eine Äbschiebuag ais Maßnahme der Yer-waltungsvoll,
streckung durchgeführt, leistet die Polizei der Äuslän-

2i Hernnann, in: ZAR 20i7, a.a.O. (Fn.22), S.202; r,g1.\/G Äugsburg,
Beschluss vom 20. Oktober 2005 Au 6 S.05.773 - fur.23 (.juris) zur
Obdachlosenunterkulrft; \/G Brairnschu.eig, Urteil i,orl 24. Juli 2002 -
I A 98/02 - as).i.net: NI2750, Rn.26, ztir Zustellung.

)i .-" Herrrnarn, il: ZAR 20I7, a. a. O. (In. 22), S.205. Nach Äufl:rssung <ie-.

ÄG i(erpel (Beschluss rrl.r 23. )anuar 2004 , 68 XI\r 3/04 -, a{:r ulbar
unter https://openjur.de/u/102077.hturl) und des innenminister.iurus
NR\{, Er}ass vont i 5. Februar 2006, S. 5 i giit der r.eriirssungsr.echtli-
che Schritz-, u'enn die Räuile einzelneit Beryolmeriniretr und Berroh-
nern (etri'a a1s Familie) zur Yerfügung gestellt tyurden und zur Entfal-
iung einer Privatsphäre geeig*et sind unci es sich nicht blol3 Luu einen
Schlalsaal für'zehn oder mehr Personen handelt.

ii \/elrraltungsvorschriften zum Polizeigesetz des Landes Nord-
rhein-\{Iestfalen (\r\rPolG NRl\r), Runderiass des Innenniinister.iums
NRtrf vom 79.12.03 - 44.1-2001, Nr.4i.1i N\.{7 zu § 4i PolG; abrufbar
bei hrtps://recht.nrn'.de; nach den r\usirihrungsbestimnrungen zri \\ 24
Nds. SOG, 24.ü c) ist nr:r die Lelterin oder der Leiter einer Gerneii-r-
schaäsunterkunft \t/ohnurrgsiuhaber; auch §lieierinnel unci LIie-
ler soli,ie Hotelgiiste rverden als 1\rohnungsinitaber angesehen {ÄB
NGeiÄG, RciE,rl. Ivll vom 16.7.1998; abgedruckt in: tsöhrenz/Siefken,
Niedersächsisches Gesetz über die öil-entliche Sicherheit und Old-
nung (Ntis. SOC), 9. Aufl. 2014, rr 24 SOG).

:; ÄG Kerpen, lleschluss I'om 23. lanuar 2004, a. a. O. (Fn.25),
rs OLC Oldelburg, Beschluss voru I4.12.2016 - 12\Y 2AAl16 - asyi.net:

j,424627, Rn.25: Das Ä,"ifenthG enthäit eine Lticke, da es keir:e I{e-
gelung zrir \\rohnungsdurchsuchung zum Zryecke det'Ergreifuug des
Abzuschieben<1en enthäit.

1' Zertler, »Das Betreten lrnd Durchsuchen von Ii\rohnulgel im Zu-
sainilenhnng mit der Abschiebung*, in: ZAR 2014, S.365-370 (369)
r-n. rr,. N.; LG Köln, Beschkiss vom 12. Septenrber 2013 - 34 T 148113 -,
as;.l.net: !{21449, Rn. 7.
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derbehörde Vollzugshilfe (5\ 71 Abs.5 AufenthG; r,gl. 5\ 52

ASOG Berlin;rt' S\ 96 Abs. I POG RP31), sodass x.iederunr
die Regelungen des Polizeirechts anlyendbar sind (r.g1. § 3

Abs. I S. I Nr.2 Nds. SOGr'z).rl

. Betretett Ltnd Durcllsltchefi vott \4rotnnraum

Verschiedene Polizeigesetze der Länder enthalten ähn-
iiche Regelungen zurr Betreten und Durchsuchen \/on
\,Yohnraum:3'

lederzeit dürfen \Vohnungen zur Verhiltung des Ein-
tritts erhebrlicher Gefahren betreten tverden, ltienn Tatsa,
chen die Annahme rechtfertigen, dass sich dort Personen
aufhalten, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafr..orschrif-
ten verstol3en (5\24 Äbs.5 Nr.2 Nds. SOG; S\Sr20f. POG
RP; \\ 36 Abs.4 Nr. lb ASOG Berlin). Unter Betretel? ist das

Aufsuchen und Yerteilen in einer lVohnung zu verste-
hen. Dabei können Personen, Sachen und Zustände zur
Kenntr:is genommen lserden, die ohne jeglichen Auflr,and
rvahrgenommen rverden können,35 und ein Sachverhalt
katrn für eine spätere bel-rördliche Nlaßnahme f-estgestellt
rgerden.-'s Ein Betreten der Polizei kann auch zur Durch-
fuhrung von Identitätskontrollen erfblgel.r; \,\regen der
Schlyere des Eingriffs in das lYohnungsgrundrecht darf
die Polizei l,Yohnraum aber licht heimlich, etwa durch
den Hintereingang, beireten oder durchsrichen.']s

Die Durchsucluurg etner \trohnung ist

,1...] das ziel- und zrveckgericlitete Suchen staatli-
cher Organe in einer \,\rohnung, um dort planmäßig
etir as aufzuspüren, \vas der Inhaber einer 1,\Iohnung

rr' Ällgemeines Gesetz zum Schutz der öllbntlichen Sicherheit u;rd Old-
nung in Berlin.

'rr Polizei- untl Ordnungsbehördengesetz Rheinlanci-Pfalz.
r2 Nieciersächsisches Gesetz trber die ö11'entliche Sicherheit uird Ord-

nrrlg.
'it Dtrbei nurss der mit deil Vollzug beaufti'agte Amtstriiger ru eigener

Veranilvorilichiieit die ionnellel \/ollstreckuagsvorausseizungell
liberprüI'en so OI.G Zx,eibrücken, Urteil r,,ont i4. Dezer.nber 20i)1 - 1

Ss 227/Ai - as1.l.net: Ci707.
r1 Eine detaillierte Übersicht über die verschiedeneu landesrecl-rilichen

\/oraussetzungen im Kontexl der Äbsci-riebung enthalten Zeitler', in
ZAR 2014, a. a. O. (Fn.29), S. -168 fi.; Herrmann, in ZAR 20i7, a. a. O.
(Fn.22), S.2031T.

ri Äustüirrungsbestimmungen zu \\24 Nds. SOG, 24,{}a) (ÄB NCelÄG,
RdEri. NII vom 16.7.l99B; abgedruckt in Böhrenz/Siet-Iien, Niecler',
siichsisches Gesetz über die iilTentlicire Sicherheit und Ordnurg (Nds.

SOG),9. Äu11. 2014, !i 2+ SOG); lviöst1/\1'einer, ir.r: Neuhär-iser,lleckOK
Polizei uld Oldlr-rngsrecht Niedersachsen, 5. Editioll 20..5.2017, ii21
Nds. SOG, Rn.59.

-16 l{öst1/\Veiner', in: Neuiräuser, BeckOl( Polizei urd Ordrtungst'echi
Niedersachsen, S. Edition 2ü.5.2017, !!24 Nds. SOG, Rn,59.

:7 Sö1lner, in: PervestoriTSöllneri Tö11e, Polizei und Ordnungsrecht, ße11i-

ner Kornrnentar'. i. Aufl. 2013, :\36 ÄSOG, Rn. i1.
Js Braun, in: lvlöst1/Kugeln.rar.rn BeckOK, Polizei- utrd Ordnungsr-echt

Nordrhein-\festfälen. 1. Editiiln, :\ 4 1 PolG, Rir. 22.1.
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yon sich aus nicirt offen legen oder herausgeben
wilin.'1e

Eine Durchsuchung ist, außer bei Gefahr im Verzug,

irrir aufgrund einer richterlichen Anordnwtg eriaubt (§25
Abs. 1 S. 1 Nds. SOG; si 37 Abs. 1 S. i ASOG Berlin). Eine
»Gelahr in-r Verzug« liegt bei Abschiebungen in der Regel
nicht r.or, rveil durch die zeitliche Yerzögerung, die durch
das Einholen einer richterlichen Anordnung entsteht,
eine irn Voraris geplant Abschiebung regehnäilig nicht
ernsthaft gefähr:det ist.'1"

Teilr.eise rgird angenorrmen, dass im Rahmeu einer
Abschiebring das Ergreifen bzw die Ingex.ahrsamr:ahme
einer in der \\iohnung oirne \\reiteres anzutreffenden und
sichtbarer-r Pelson - auch rvenn dabei eine unr,erschlos-
sene Tirr geöffnet rvird - nur unter das Betreteti {aLle,:l

insbesondere 1{,en1r die \,\rohnungsinhaberiir oder der
lYohnungsinhaber nicht beabsichtigten, die Person zu
verbergen.t2 l'Venn im Rahrr-ren einer geplanten Abschie-
bung nicht ni.rr ein Raurl einer \\rohnung betreten iverde,
sondern aLle Räume - auch mit geringern Äuf+.and - in
Äugenschein genomrnen tr,ürden, handele es sich nm eine
Durchsuchung.l''

Derartige Dill-erenzierungen führen in der Praxis zr-r

erireblichen Atgrenzungssclrvierigkeiten urrd slnd rnit
dem hohen Stellen\r,ert des yerfassungsrechtlichen Schut-
zes der trYohnung nicht zu vereinbaren. Daher sollte jedes

Eindringen in den räumlich geschützten Bereich einer
\'Vohnung zu \rollstreckungszl.ecken ais Durchsuchutg
ge\\,ertet !r,erden.r: in eilel Entscheidr"rng zur Herausgabe
eines Kindes im Rahrlen eines Sorgerechtsstreits irat das

Bundesverfässungsgericht das Betreten einer l{oiu-rung

re l]\'eru'G, Lirteil'".or.ir 25. Ä,.rgi"ist 2004 - 6 C 26.03, nr.w.N. zul ldeir-
iitätskultrolle in Cer'Ieest,.rbe eines kurdischen \rereins abrulbar bei
http:r'l1 ,",'rr'.bver',\'g.de iulter,,Rechtsprechung«; Äusi'iihlr"rngsbes'rirn-
r.ninlgen zu \i24 Nds. SOG,2+.0b) (AB NGeir\G, RdErl. }lII vom
i 6, 7. i 998; abgedrnckt in Böhrenz/Siell<en, Nieder-rächsisches Ges-e.tz

üi;cl die öflbltliche Sicherheit unci Orcl,nuug (Nds. SOG), 9. Äut1.

2ü14, \i 2.i SOG).
'lt' Herinann, »\iollstreckr:ng odel Dlrrchsnchung - vollzugsrechtilcire

Abgrenzungsfrirgeli am Beispiel der Flüchtlilgsabschiebrurgu, ZAR
20i7, S.201-208 (206) zu Äbschiebung; irlig. Böhrenz/Siciken, Nie-
Cersaichsische.s Gesetz übei die öllentliche Siclierheit rinc Oidnung,
9. r\rill.2014, §2 SOG, Nr. 10; 1,1östll\r.eiirer, in: Neui-räuser, BeciiOK,
Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 6. Edition 20.5.20i7, \) 25

Rr. 17: ciel Begriit der Gelahl im \rerzug ist .,r.egen der grrurclrechtssi-
cherrclel Funktion cles Riclrten.orbehalts eng anszulegen.

:t Söilner, in: Pervestorf/Söllnerllirlle, Poiizei uncl Orrlt.iungsreciit, Iler-
liner Koininentar', 1. Aui]. 2013,5\16 ÄSOG, Rn. 11; ÄG Hameln, Be-
sclrltrss vonr 25.Äpri1 2005 - 19 UR ii05; https:/lopenjnt.delttl317772.
html; OLG CeLie, ileschhiss r.om 7. J:inuar 2003 - l0 \\I l/03, N\irZ
2003, S. 894: llal-llahme des Linnliiielbaren Zn angs; Iuneurlrinisieri-
r-rm NRr'\i Erlass r-olr ii.2.2i)06, Ä2.. i5-39.31.CI-.i. S.l.

jr lzG Oldeilburg, Urteil vonr 6.6.2C12 1i Ä 3099/12 -, ablufbal bei
https://openiur'.de/ul4 1 7826.htm1.

:r LG Vertien, Beschiuss vonr 6.7.2004 - 6 T 1201C4 --, IntÄusiR 20U4,

s.453-454.

" So Zeitler, ir::: Z;\R 2i114, a.a.O. (Fn.29), S,368; llerlmann, in ZÄIl
2017, a.e.O. (Fn. 22), S. 208.
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zum Zx.ecke der Suche nach tlnd r\,Iitnahrne einel' Pelsol,
ciie die Inhaberin ocler der Inhaber der \Yohnulg ,-ol :ich
alls nicht irerausgeben it'ill, als l)urchsuchr.uls bci:::h-
tet.15

Darnit ist jedenfalls dann nicht \.o1-I einem ,,Betiet.l,,
im Sinne des Polizeirechts auszugehen, rvenn sich dle ab-

zuschiebende Person ais \Yohnungsinhaberin oder',inira-
b'er yerbelgen möchte. Ilöchte die Polizei die \\ oirnui-rq

oder das Zimmer eiuer Betohnerin oder eines Beir'oh-
ilers gegen deren lViilen durchsuchen, um sie selbst oder
ihre ldentitätspapiere arifzufinderr, benötigt sie einen rich-
terJichen Drirchsnchungsbeschluss; sonst stellt clas \brge-
hen einen Eingrillln die Unverletzlichkeit cier \\rohnung
dar. Die Polizei rnuss der \{rohnungsinhaberin oder dem
Wohnungsinhaber der: Durchsuchungsbeschluss auch
aushändigen.;6

Liegt kein Dr.rrchsuchungsbeschluss vor, obr.ol-ri er
erforderlich rr,äre, ist die polizeiliche tr4aßnahme r-echts-

rvidrig r-rnd die Beschäftigten in einer Unterktinft sir.rd ar-
beitsrechtlich nicht verpflichtet, einer Aufforderng der
oder des Arbeitgebenden zu folgen, den Beamtinnen r"lrld

Beamien die Durchsuchung zu erleichtern.
Ist die [,Iaßtrahine lechtmäl3ig, et\ta, tvenn die Polizei

die !'envaltungs- r.urd Gemeinschaftsräurne beireten und
durchsuchen möchte und der Betreiber als Inhaber des

Hausrechts über diese Räume in die Durchsuch,-lng eirl-
rvilligt oder l'enn ein Dr"trchsuchungsbeschluss r.oriiegt,
\,erstöl3t eine \,\tisung der ocier des Arbeitgebenden, dies
praktiscir zu ermöglichen, nicht gegen gesetzlicire Rege-

lungen und ist nicht deswegen unrtirksarn.

2. Möglicher Verstoß von Weisungen Eegen den
Arbeitsvertrag

|eder Arbeitsvertrag muss eine kurze Beschreibr.rng der
r.o11 den Arbeitnehmenden zu leistenden Tätigkeit enthal-
ten (§ 2 Abs. i, S. 1 Nr. 5 Nachr.vG). \r{rird jernand etrra als

Sozialar'beiierin beschäftigt und siad in dem \tltrag ar-rs-

schlielSlich Aufgaben genannt, die zurn tvpischen Tätig-
keitsbereich der sozialen Ärb'eit gehören, rr'ie die Beratung
und Betreuung der Klientinnen ur-rd Klienten, und nicht
z. B" kontroilierend-sicherheitsdienstliche und privatl.iri-
schaftlich-r.engahungsbezogene Äuigaben, gehören Letz-
tere nicht zr-rn-i Tätigkeitsbereich der Bescitäftigten. Der
Arbeitgeber kann durch \\ieisr:n gen die irrbeitsvertragli-
chen Pfliclrten nur konkl'etisieren, sie aber nicht einseitig
abändern und Arbeiinehmeirden Tätigkeiten zutveisen,

;: B\rerfG, IJeschluss r-oln 19. Noyer:rber i999 - i BvR 2017197, a[:ruibar
u:rier }:ttps:l/opeirj ur.deluli 837.1 1.htn-rl, fur- 1 7.

't !i 37 Äbr. 3 ÄSOG Berlli]; .§ 25 Äbs. 3 Nds. SOG; (\ 42 Äbs. I PolG NR\\,
vgi. Braun, in: llöstl/Kugeln.iann BecliOK, Polizei- uriri Or,inrings-
recht NorClirein-r,'rtstfalen, i. Edition Sr42 PolG, Rn.l,ir Btrsch. ur:

IIi.rrrch:rer Koulre[tai zui:r StGB, 3. Äul]. 2C)17, !t 111 SiGB RL +i.
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die zu einem anderen Berußbild gehören.{7 Daher wäre
eine \\reisung, etil,a die Staatsangehörigkeit einer Bersoh-
nerin zu ermitteln oder deren Abr.vesenheitszeiten zu do-
kumentieren, unrvirksam.as

Bei kirchiichen Arbeitgebenden darf eine h/eisung
nicht gegen die Allgemeinen Vertragsrichtlinien (AYR)
verstoßen, die durch Verrveisung Inhalt des Arbeitsver-
trags sincl.re In ihnen ist eine Verschniegenheitspflicht
enthalten,50 wobei die Ärbeitgebenden die Mitarbeiten-
den aber hiervon entbinden können.

In dem Betreibervertrag zrvischen Einrichtungsleitung
und Kommune/Land gegebenenfalls enthaitene Ver-
pflichtungen können arbeitsrechtlich nur relevant sein,
r,venn sie in den Arbeitsvertrag einbezogen lr,-urden oder
rvenn die Beschäftigten angewiesen l.erden, sie zu erfü-
len.

3. Mögliche Unbilligkeit der Weisung

]ede Weisung unterliegt zudem der Schranke des »billigen
Ermessens« (§ i06 S. 1 Gervo). Das bedeutet, dass bei ei-
ner Weisung die Interessen der Arbeitnehmenden einer-
seits und die betrieblichen Interessen andererseits unter
Einbeziehung verfassungsrechtlicher \{rertentscheidun-
gen abgewogen s'erden müssen.il Insbesondere sind bei
einer Weisung die Grundrechte der Arbeitnehmerin oder
des Arbeitnehmers zu beachten, z. B. das allgemeine Per-

söniichkeitsrecht, die Gervissens- und Reiigionsfreiheit,
rvenn die zuger,riesene Arbeit die Beschäftigten in einen
nachvollziehbar dargelegten, ernsthaften und unüber-
rvindbaren Geu.issenskonfl ikt bringt.5'z

fulitarbeitende in Flüchtlingsunterkünften könnten
sich etrva darauf berufen, dass eine angewiesene Hand-
Iung, z. B. auf eilen Klienten mit dem Ziei einzurvirken,
freiu'illig auszureisen oder den Termin zur Abschiebung
nicht mitzuteilen, nicht mit ihrer Berußethik zu verein-
baren ist.

Sind Mitarbeitende a1s Sozialarbeiterinnen/-pädago-
ginnen und Sozialarbeiter/-pädagogen tätig, ist es nach
der Berufsethik des DBSH (Berufsverband für Soziale

Arbeit) ihre Aufgabe »die körperliche, psychische, emo-
tionaie und spirituelle Integritäi und das Wohlergehen ei-
ner jeden Person,, zu rvahren und zu verteidigen. Hierzu

gehört, das Recht auf Selbstbestimmung der Menschen zu
achten und zu fördern. Respektiert werden muss damit
auch das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, r,or-

ausgesetzt, dass dadurch nicht die Rechte und legitimen
Interessen eines anderen gefährdet werden.s3 Auch die Si-

cherung der Fachlichkeit gehört zu den Prinzipien fär das

berufliche Handeln.sl
Sind diese Leitlinien Teil des Arbeitsverüags und ver-

stoßen Weisungen - etrva eine Klientin von einer Asylfol-
geantragstellung abzubringen - gegen diese Grundsätze,
sind sie ohnehin arbeitsrechtlich unnirksam (vgl. II.2).

Auch andere Mitarbeitende können sich darauf be-
ziehen, dass etrva die Weitergabe von Inhalten vertrau-
licher Gespräche - auch wenn sie nicht der beruflichen
Schrveigepflicht unterliegen - nicht mit ihrem Gewissen
zu vereinbaren ist. Äuch wenn beispielsrveise eine Ein-
schätzung verlangt wird, aus welchem Herkunftsland ein
Bervohner oder eine Bewohnerin kommt, könnte dies mit
dem Hinr.veis darauf abgelehnt rverden, dass hierzu nur
rein spekulative Außerungen getroffen rverden können.
Solche Spekulationen können aber regelmäßig nicht ver-
langt r,verden, weil ein unprofessionelles \rerhalten nicht
zumutbar ist.

Eine unbillige Weisung ist arbeitsrechtlich unr.erbind-
lich und muss nicht befolgt werden.5'Arbeitgebende sind
dann verpflichtet, der oder dem Beschäftigten eine andere
Arbeit zuzuweisen. Ist eine sinnvolle Weiterbeschäftigung
im Betrieb oder Unternehmen neder innerhalb des ver-
traglich vereinbarten Leistungsspektrums noch zu ge-

änderten Vertragsbedingungen möglich, kam nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts5s der Gervis-
senskonflikt oder die Glaubensfrage aber auch geeignet

sein, eine personenbedingte Kündigung zu rechtfertigen.

lll. Mögliche Strafbarkeit beider Beschäfti-
gung in Flüchtlingsunterkünften

Neben der arbeitsrechtlichen Ebene stellt sich die Frage,

ob und rvelche Straftatbestände bestimmte Handlungen
oder Unterlassungen von lv{itarbeitenden in Aufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften im Zu-
sammenhang mit einer Abschiebung oder mit deren Vor-

{7 \Yank, ,Anderurg von Arbeitsbedingungen«, NZÄ-Beilage 2012,

5.41-50 (42) n.r*N.; Preis, Ärbeitsrecht, 5. Äu11. 2017, Rn.711;
Linck, in: Schaub, a. a. O. (Fn.9), S. 476.

.r8 Vd. Preis, Arbeitsrecht, 5. Anfl.2A17,Rn.725.
{e Linck, in: Schaub, a.a.O. (Fn.9), S.211.

"{) Richtlinien tür Ärbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschel
Caritasverbandes (AVR), Allgemeiner Teil, § 5; Ar-beitsvertragsrichtli-
nien für Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland angeschlossen
sind, beschlossen r.on der Arbeitsrechtiichen Kommission der Diako-
nie Deutschland, Stand 14. Dezember 2015, 5\ 3.

5l Linck, in: Schaub, a.a.O. (Fn.9), S.476.
:2 Preis, Arbeitsrecht, 5. Aufl. 2017, Rn.722t. m. n'. N.
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53 DBSH (Berufsverband für Soziale Ärbeit e.V.): Beschiuss der In-
ternational Federation of Social Workers (IFSW) und der Interna-

tional Association of Schools of Social Work (IASS\{), 2004, S. 30, in
FORUM sozial 4/20i4.

s1 DBSH, Berufsbiid für Sozialarbeiterlinnen und Sozialpädagoginnen,
Stand |anuar 2009, S.4, abrulbar bei rqhr'.dbsh.de unter Profession/
BerufsLrilder.

5s Bundesarbeitsgericht, Bescl-rluss r.om 14.9.2017 - 5 AS 7117 -, abruf-
bar unter http:1/lexetius.conl/2017,27 7 A.

s$ Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24.2.2A17 - 2 AZR636/09-, abruf-
bar unter http://lexetius,com/20I 1,4048.
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bereitung »zugunsten« oder »zulastenn der Klient/innen
erfüllen könnten-

1. Beihilfe zum illegalen Aufenthalt

Ausländische Staatsangehörige machen sich nach § 95

Abs. 1 Nr.2 AufenthG \yegen illegalen Aufenthalts straf-
bar, nenn sie sich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland
aufhalten und - etwa nach der endgültigen Ablehnung
des Äsylantrags - r,ollziehbar ausreisepflichtig sind, ihre
Ausreisepflicht abgelaufen ist und sie keine Duldung oder
Grenzübertrittsbescheinigung haben und auch kein An-
spruch auf die Erteilung einer Duldung besteht.5T Der
Stratrahmen sieht eine Freiheitsstrafe bis zu einem fahr
oder eine Geldstrafe vor. Beihilfe bedeutet, dass einer an-

deren Person rrcrsätzlich zu deren vorsätzlich begangener
rechtsrvidriger Tat - der sogenannten »Haupttat« - Hilfe
geieistet wird. Die Strafe für die Beihilfe richtet sich nach
dem Strafrahmen der Haupttat, ist aber aufgrund gesetzii-
cher Bestimmungen obligatorisch zu mildern.

Da Bervohnerinnen und Bewohner yon Flüchtiingsun-
terkünften meist einen Änkunftsnachrveis, eine Äufent-
haltsgestattung oder eine Duldung haben, fehlt es in der
Regel bereits an dieser Haupttat. Denkbar ist jedoch, dass

ehemalige Bewohnerinnen und Belyohner, zu denen noch
Kontakt besteht, kein Aufenthaltspapier meirr haben und
sich daher rvegen des illegalen Aufenthalts strafbar ma-
chen könnten.

Eine als Beihilfe zu rvertende Hilfeleistung kann auch
in Form einer »psychischen Beihilfen erbracht rverden,
etu.a durch einen »technischen Rat« oder durch ein Ein-
'ir,,irken zur Intensirrierung des Tatentschlusses.tts Wenn
Mitarbeitende aber lediglich gegenüber der Ausländerbe-
hörde oder der Polizei keine Angaben zu dem akuellen
Aufenthaltsort von früheren Ben'ohnerinnen und Bervoh-
nern rnachen, ist das kein aktives Tun, sondern das Unter-
lassen einer bestimmten Handlung. Unterlassungen sind
aber nur strafbar, ll,enn aus bestimmten Gründen eine
konkrete Handlungspflicht besteht (sogenannte »Garan-

tenstellung« § 13 SIGB).:e Dies ist hier regeirnäßig nicht
der Fall.

Eine Beihilfe zum illegalen Aufenthalt könnte aber in
Betracht kominen, wenn etu,a einer ehemaligen Belvoh-
nerin ürterkunft oder Geld gervährt und dadurch ,ob-
jektiv die Verletzung der Ausreisepflicht gefordert und
erleichtert \r'ird,,.60 Dagegen spricht, dass eine Unterstüt-
zung, die einen Beitrag zu einem menschenryürdigen Le-

s7 Fahlbusch, in: Hofmann, Nomos Kommentar Ausländerrecht, 2.

Aufl. 2016, :\ 95 AufenthG, Rn.47 m. n'. N.
58 

|oecks, in: ivlürrchner Konrmentar zum SIGB, 3. AufL. 2017, § 27 SIGB
Rn-7; 14.

se Freund, in: NIünchner Kommental zum SIGB, 3. Aufl. 2017, § 13 StGB
Rn. 106 ff; 16B IL

60 OLG Hanrm, Beschluss rrcrn l. |uni 2010 - 3 RYs 310109 - asf.net:
4,1i7314; VG Bremen, Urteil r'om 13.1.2012 - 2K2625108 - asl.l.net:
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ben - Beschaffung einer menschenrvürdigen Behausung,
medizinische Hilfe etc. - leistet, keine rechtlich missbil-
ligte Gefahr schafft und nicht strafrechtlicir sanktioniert
r.verden dürIle.6'

2. Widerstand gegen Vollstreckun gsbeamte

Nach § i 13 SIGB rvird, y,er einem Amtsträger, der Geset-

ze, Gerichtsentscheidungen oder \rerfugungen der \ier-
waltung volistreckt, mit Ge'u,ait oder durch Drohung mit
Gervalt Widerstand leistet, mit Freiheitsstrafe bis zu drei

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mitarbeitende der
Ausländerbehörde und Polizistinnen und Polizisten, die
eine Abschiebung durchführen, sind Amtsträger im Sinne
dieser Regelung (§11 Abs. i Nr.2 SIGB). Begehen kann
dieses Delikt nicht nur die Person, die von der Ämtshand-
lung betroffen ist,6l

Widerstand kann durch jedes aktive Verhalten geleistet
rverden, das zumindest subjektiv geeignet ist, die Durch-
führr.rng der Amtshandh.rng zu erschneren. Es reicht aber

nicht aus, dass die aktive Mitwirkung am Gelingen der
Yollstreckungsmaßnahme venveigert rvird, etna durch
die Ablehnung, bei einer polizeilichen Durchsuchung ein
verschlossenes Zimmer zu öftiren.6i

Es liegt auch kein Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte vor, rgenn die Diensthandlung nicht rechtmäJ3ig ist
(§113 Abs.3 S.I SIGB). \Venn also eine Durchsuchung
yorgenommen 'werden soll, ohne dass der erforderliche
Durchsuchungsbeschluss vorliegt, kann ein Verhindern
des Zutritts nicht den Straftatbestand des Widerstarrds ge-

gen Vollstreckungsbeamte erfüllen.6'

3. Schweigen oder falsche Angaben bei polizeilichen
Befragungen

Die Verrvaltungsbehörden und die Poiizei können eine
Person befragen, tvenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass sie sachdienliche Angaben machen kann,
die für die Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehörd-
lichen oder polizeiiichen Aufgabe erforderlich sind. Die
Befragten müssen Angaben zu ihrer Identität (Name,

Geburtstag etc.) machen; eine Verryeigerung oder eine

ivli9487; BGH, Beschluss r.orn 2. September 2009 - 5 StR 266109 -
asyl.net: M16158.

6r Fahlbusch, in: Hofmann, a. a. O. (Fn. 57), 5\ 95 AufenthG, fur. 63; \\ 96

AufenthG, fur.44r Kretschmer, ,Die Strafloslgkeit humanitären Han-
delns«, ZAR 2Aß,278-282fr. m.l,.N.; rgl. auch Allgemeine \rer-
u'altungsrorschriften zurn Aufenthaltsgesetz r.orrr 26.10.2009, r'or
95.1.4, abrutbar unter \§l'lr'.ver\r,altungsvorschriften-im-internet.de.

62 Eser, in: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 20t4, :ril3
SIGB, Rn.60.

or Kindhäuser, Strafgesetzbuch, Lehr- urrd Praxiskornmentar, 7. Äufl.
2017,:\113 SIGB, Rn. 10i,; Bosch, in: I1ünchner Kommentar zum
SIGB, 3. Avll. 2017, § 1 13 SrGB, Rn. 17, 20 il1. rs. N.

6i OLG Zryeitrücken, Beschluss vorn 14.12.2001, a. a. O. (Fn.32).
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. Bei der unmitteibaren Durchführung yon Abschiebun-
gen so11te zunächst geklärt rverden, ob der Betreiber
der Elnrichtung als \,\rohnrauminhaber der Gemein-
schalts- und Venvaltungsräume rnit deren Durchsu-
chung ohne Durchsuchuugsbeschluss einverstanden
ist. ist das der Fail, können &,Iitarbeitencie. zu cleren
Äufgaben derartige Tätigkeiten gehören, \t/eisungen zu
lunterstützenden Handlungen - rvie das ÄuflchlielSen
von Räumen - höchstens unter Bezugnahtne auf ihr
Geivissen a1s unbillig abiehnen.

. Im EinzeliäIl schner zu beurteilen ist die Fallkonstella-
tion, bei der die Poiizei ohne Dr,rrchsuchungsbeschluss
die l'\rohnräume einer Betyohnerin oder eines Beryoh-
ners aufsr.ichen rviil, urrl sie oder ihn zur Abschiebr.ing
in Ger.vahrsam zu nehmen. Hierzu sollte irn \rorfeld
eine gemeinsame Haltung mit dern Betreiber bztr,. den-r

Arbeitgeber entrvickeit lverder.r, durch die k-largestellt
rvird, dass hierfür im Regelfall ein Durchsuchungsbe-
schluss für erforderlich gehaiten rvird. Ist der Arbeit-
geber irierzu nicht bereit und'u,eist eine Unterstützung
der Polizei al, kann eine solche \{reisung unter Um-
ständen unrvirksam oder jederrfalls unbillig rind daher
arbeitsrechtlich nicht verbindlich sein.

Insgesarnt betrachtet u,ird eine Strafbarkeit r,on rVitar-
beitenden in der Praxis nur im Ausnahmefaii in Betracht
kornmen.

lV. Fazit

Die eingangs gestellien Fragen lassen sich nicht generell
beantrvorten. Es köniren aber einige grundsätzliche Hin-
rveise zu den oben genantten Konstellaticluen gegeben
tr,erden:

Irn Hinblich auf arbeitsrechtliche \rerpflichtungen soil-
ten die Beschäftigten in Unterkünften feststeilen, lvas
zu ihren arbeitsvertragiich vereinbarten Aufgaben
und zn ihrem Berufsbild gehört und inu,ierveit sie der
S chr,veigepfl icht unterliegen.

Der Arbeitsvertrag sollte vor der t-interzeichnung ge-
prüft terden. Enthält er Verpflichtungen, die als ,tur-
billig« eupfunden u,erden, sollte er nicht unterzeichnet
u,erden.

J: Sö1iner, in: Pel'estorflSö11ner/Tölle, Polizei und Orclnuirgsrecht, Berli-
ner Kornrnertar', 1. Äufl- 2013, :\ 18 ÄSOG, Rn.35li.

6i Kindhär,rser', Strafgesetzbuch, Lehr- und Prariskornmeltar, 7. Äufl.
2017, i! 2;8 StGB. Rn, 1.

ii Lericlurer/Eisele, iit: Schönke/Schrörlel Strafgesetzbuch, 29. Aulj.
2014, r\203 SIGB. Rn,31a.
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Barbara Weiser: Müssen Beschäftigte in Unterkünften an Abschiebungen mitwirken?

falsche Namensangabe stellt eine Ordnungsrvidrigkeit
dar (§ 111 O1ryic). Zu rveiteren Auskunften sind sie nur
verpflichtet, sorveit für sie eine ÄuslcurtftspJlicl* besteht
(vgl. 5\ 13 Abs.3 S.4 ASOG Beriin; § 12 Abs.3 irlds. SOG).
Das ist rrcr allen-r dann der Fall, uenn es sich um geplante
gravierende Straftaten rr,ie etu,a Raub handelt, da deren
Nichtanzeige strafbar ist (§ i33 SIGB) oder rvenn die feh-
iende Auskunit eine unterlassene Hilfeieistung darstelit
(§ 323c StCB).''i Beides x.,ird bei Be{iagungen im Rahinen
von Abschiebungen regehnäßig nicirt der Fail ein.

Eirre Strafbarkeit rvegen Strafvereitehtng (5\ 258 SIGB)
kommt von vornherein nicht in Betracht, da es dabei nur
darum geht, dass die Straß-rerfblgung oder die \roilstre-
ckung einer Strafe oder Maßnahme, zu der jemand durch
ein Strafgericht verurteilt rr.urde, verhindert rvird.,'6

4. Geheimnisverrat

\{rie bereits ausgefi.ihrt (r,.g1. ILi.a.) inachen sich staat-
lich anerkannte Soziaiarbeiterinnen/-pädagoginnen und
Sozialarbeiter/-pädagogen strafbar, ryenn sie ein fremdes,
ihnen anl'ertrautes Geheimnis anderen Personen rnittei-
len. Eine O11'enb arungsbefu gnis besteht zrl,ar' lm Rahnen
des rechtfertigenden Notstandes, rvenn dies dem Schutz
eines höherrangigen Rechtsguts dient (§34 SIGB). Eine
Mitteilung im Rahmen des Strafuerfolgungsinteresses ist
aber regelmäßig nicht zulässig, Ausnahrnen sind bei be-
sonders scht eren \rerbrechen r:röglicir..';


